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„Die Suche nach Sicherheit ist ein uraltes menschliches Be-
streben“ wie es Gerd Gigerenzer formuliert, und sie ist ver-
bunden mit dem Bedürfnis nach Gewissheit.

Die Sehnsucht nach absoluter Gewissheit ist dabei so stark, 
dass uns der Umgang mit Ungewissheit und Risiken vielfach 
überfordert. Der rationale Umgang mit Risiken zählt beileibe 
nicht zu den Kernkompetenzen des Menschen.

Dieses Defizit wiegt umso schwerer, als das Leben nichts 
anderes als eine Serie von kalkulierten Risiken ist (frei über-
setzt nach Paul Hudson). Denn jeder Einzelne von uns setzt 
sich bewusst oder unbewusst täglich Gefahren und Risiken 
aus, sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Flug in den Urlaub, 
beim Sport, bei der Hausarbeit, selbst im Schlaf. Wir, als Ge-
sellschaft, tun dies ebenso. Die Allgegenwart von Risiken ge-
paart mit unserem extremen Sicherheitsbedürfnis hat aber 
in vielen individuellen und gesellschaftlichen Handlungs-
feldern zu einer Art Tabuisierung von Gefahren und Risiken 
geführt.

Die Bereitschaft, Risiken einzugehen, ist bekanntermaßen 
individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt, daher ist ein 
öffentlicher Diskurs darüber, was wir als Gesellschaft bereit 
sind zu „riskieren“ dringend notwendig (siehe auch Beitrag 
Thiebes/Hemmers). Dass dies bisher in Deutschland kaum 
geschieht, ist gerade vor dem Hintergrund eines in unserem 
Land sehr stark ausgeprägten „Sicherheitsbedürfnisses“ ir-
ritierend. Zugleich fällt auf, dass der Begriff „Sicherheit“ im 
aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung in ganz un-
terschiedlichen Zusammenhängen insgesamt 175 Mal ver-
wendet wird – aber ohne allzu großen diskursiven Widerhall 
in der Öffentlichkeit.

Offenkundig prägen individuell sehr heterogene psycholo-
gische Aspekte den Umgang mit Risiken. Dabei dreht es sich 
um die Wahrnehmung von Gefahren, die Bewertung ihrer 
Risiken sowie die Einschätzung der Verwundbarkeit durch 
mögliche Schadensereignisse. Alles Faktoren, die unser Si-
cherheitsgefühl beeinflussen.

Das führt zu einem teils diffizilen Set relevanter Begrif-
fe, die im Kontext eines gesellschaftlichen Risikodiskurses 
bedeutend sind. Während Gefahren oft Gegenstand sub-
jektiver Wahrnehmung sind, sind Risiken untrennbar mit 
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Allgemeines (Un)Sicherheitsgefühl
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sehr sicher eher sicher eher unsicher sehr unsicher

Frage: Wenn Sie sich in Deutschland im ö�entlichen Raum, d.h. auf 
ö�entlichen Plätze, Straßen, in Parkanlagen bewegen oder auch ö�entliche 
Verkehrsmittel benutzen. Fühlen Sie sich dort dann alles in allem sehr sicher, 
eher sicher, eher unsicher oder sehr unsicher?

Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland, 
Angaben in Prozent, fehlende Werte zu 100 %: weiß nicht / keine Angabe

Quelle: geändert nach infratest dimap, 2017

Wahrscheinlichkeiten verbunden, mit denen bestimmte 
Ereignisse eintreten können oder auch eben nicht. Risiken 
lassen sich in bestimmten Grenzen aus objektivierbaren Be-
wertungen ableiten, an die sich dann Handlungen wie War-
nungen oder Schutz- bzw. Vorsorgemaßnahmen anschlie-
ßen, die das Schadenspotenzial beeinflussen. Transparent 
gemachte Risiken dienen als Entscheidungshilfe, wobei es 
unerheblich ist, ob das Risiko von Experten nach ingenieur-
wissenschaftlichen oder versicherungswissenschaftlichen 
Gesichtspunkten bestimmt, oder ob es von Laien eher erfah-
rungsgeleitet ermittelt wird. 
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Eine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Definition des 
Risikobegriffs fällt schwer. Vor allem interdisziplinär muss im-
mer wieder neu geklärt werden, worüber genau gesprochen 
wird. Der Anspruch an den Risikobegriff bestimmt sich dabei 
meist aus dem im sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Kontext gebräuchlichen Verständnis, an dem sich auch der 
Risikobegriff in der räumlichen Planung orientiert.

Während im allgemeinen Sprachgebrauch die Begriffe „Ge-
fahr“ und „Risiko“ oft synonym verwendet werden, gibt es 
in ihrer fachwissenschaftlichen Verwendung elementare Be-
deutungsunterschiede. Eine Gefahr oder Gefährdung (engl. 
hazard) umfasst den Zusammenhang, nach dem beispiels-
weise Naturereignisse wie Überschwemmungen, Erdbe-
ben oder Starkregenfälle den Menschen und seine Umwelt 
schädigen und zum Verlust von Leben und Eigentum führen 
können (vgl. The United Nations Office for Disaster Risk Re-
duction (UNISDR) 2015). Erst aus dem Zusammenspiel zwi-
schen (Natur-)Gefahr und Schadenspotenzial ergibt sich für 
die Risikoforschung das Risiko (UNISDR 2015). Die Gefahr be-
schreibt also die pure Möglichkeit eines als negativ bzw. be-
drohlich empfundenen Ereignisses. Dabei liegt die Wahrneh-
mung dieser puren Möglichkeit auf Ebene des Individuums. 
Eine Gefahr, die nicht wahrgenommen wird, kann nicht in 
eine Risikokonstellation münden, in der eine systematische 
Identifikation und Quantifizierung von Risiken stattfindet. 
Das potenzielle Schadensausmaß eines negativen Ereignis-
ses verwandelt menschliches Handel dann zu „Entscheidun-
gen unter Risiko“. 

Wenn es gelingt, sowohl das Schadensausmaß als auch die 
Eintrittswahrscheinlichkeit abzuschätzen, hilft die einfache 
Formel „Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß“, 
um in einem ersten Schritt kluge individuelle Entscheidun-
gen vorzubereiten.

Der Begriff „Risiko“ fand, ausgehend von der Schifffahrt, 
zunächst vor allem in der Versicherungswirtschaft, bei Ka-
pitalanlagen und im Glücksspiel Verwendung. Dabei wurde 
Risiko, im Unterschied zur Gefahr, in der Regel mit mensch-
lichen Handlungen verbunden – im Sinne eines bewusst 
eingegangenen kalkulierten Risikos. Der Einschätzung einer 
Gefahr und eines damit verbundenen drohenden Verlustes 
wird ein möglicher Gewinn oder Profit gegenübergestellt, 
sodass eine Abwägungsentscheidung erfolgt.

Dabei sind Risiken an Unsicherheiten gekoppelt, wohinge-
gen sichere Verluste kein Risiko darstellen. „Das Risiko ist 
mithin, anders als die Gefahr, ein Aspekt von Entscheidun-

gen, eine einzukalkulierende Folge der eigenen Entschei-
dung. Würde man anders entscheiden, würde man das Risi-
ko vermeiden – vielleicht auf Kosten eines anderen Risikos.“ 
(Luhmann 1999)

(Natur-)Gefahren werden dann zu einem Risiko, wenn sich 
der Mensch der Gefahr eines Schadens bewusst ist, Mög-
lichkeiten zur Schadensabwendung/-verminderung kennt 
und dann entscheidet, ob er diese Maßnahmen ergreift. Das 
heißt, die Ausprägung eines Risikos ist immer die Folge einer 
Entscheidung und daher beeinflussbar. 

Risikokonstellationen im gesellschaftlichen Umfeld wie bei-
spielsweise der Gesundheitsvorsorge, aber auch beim Um-
weltschutz oder in der Unfallvorsorge sind sehr komplex. 
Das trifft insbesondere dann zu, 

n	wenn Akteure durch ihr eigenes Handeln die Wahrschein-
lichkeit einer negativen Entwicklung beeinflussen kön-
nen,

n	wenn mehrere Handlungen beziehungsweise Entschei-
dungen notwendig sind, um ein bestimmtes Ereignis zu 
vermeiden und

n	wenn es darum geht, die eigene Bereitschaft Risiken ein-
zugehen, in Entscheidungen einfließen zu lassen. Vor al-
lem aber dann,

n	wenn es darum geht, Risiko-Entscheidungen in großen 
Gruppen bzw. für große Gruppen zu treffen.

Viele Gefahren werden jedoch im gesellschaftlichen Be-
wusstsein nicht wahrgenommen oder rücken erst dann 
(wieder) in den Fokus, wenn gravierende Schäden einge-
treten sind. Wobei hier die Wahrnehmung und das tatsäch-
liche Handeln relevanter Akteure auch davon abhängt, ob 
zum Beispiel Leben, Hab und Gut betroffen sind oder „nur“ 
die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft beeinträchtigt wird, 
ob es sich um abrupte bzw. disruptive Ereignisse oder um 
schleichende Prozesse handelt.

So reagiert auch der Staat meist erst in Folge tatsächlich 
eingetretener Schadensereignisse. Als eine Reaktion auf 
die Terroranschläge des 11. September 2001 und die ver-
heerenden Hochwasserkatastrophen 2002 wurde am 1. Mai 
2004 das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe gegründet (s. Beitrag Esser/Schmitt). Nach dem 
Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island 2010, der eine Einstel-

Einordnung der Begriffsvielfalt
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lung des Flugverkehrs in Nord- und Mitteleuropa zur Folge 
hatte, wurden die Anstrengungen für eine Notfallplanung 
„Verkehrsträgerausfall“ intensiviert. Nach der Dürre 2018 
und den Folgen für die Binnenschifffahrt erstellte das Bun-

desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2019 
den Aktionsplan „Niedrigwasser Rhein“ (s. Beitrag Buthe/
Jakubowski/Pütz).

Risikobewertung

In der Risikobewertung (engl. risk assessment) werden die 
potenziellen Schäden in Relation zu möglichen Schutz-
maßnahmen bewertet (Pohl 2011). Die grundlegende Fra-
ge dabei ist: „Welches Risiko ist die Gesellschaft bereit zu 
akzeptieren?“ (Prenger-Berninghoff 2017). Eine zentrale 
Rolle spielt die Risikowahrnehmung (engl. risk perception), 
die von Person zu Person unterschiedlich sein kann, da die 
Menschen zum Beispiel unterschiedliche Erfahrungen im 
Umgang mit Risiken haben oder der Bekanntheitsgrad der 
Gefahr variiert. Die Risikowahrnehmung ist immer subjektiv 
und basiert auf psychologischen und kulturellen Faktoren, 
Werten und Überzeugungen, wie zum Beispiel das Vertrau-
en in die Arbeiter eines Kernkraftwerks (Zwick und Renn 
2002). „Ein objektives und für alle Individuen gleiches Risiko 
ist demzufolge undenkbar“ (Lorenzen 2009). Und selbst eine 
probabilistische, nach elaborierten, allgemein akzeptierten 
Methoden durchgeführte Risikoanalyse kann situativ und 
individuell zu einer ganz unterschiedlichen Risikobewertung 
führen (s. auch Beitrag Greiving). 

Die Risikowahrnehmung und das daraus resultierende Ri-
sikobewusstsein (engl. risk awareness) bestimmt direkt die 
Akzeptanz von Risiken (Cardona et al. 2012).

Die Beantwortung der Akzeptanzfrage ist damit Ergebnis 
der Risikobewertung, welche die (politische) Festlegung 
von Schutzzielen und die Wahl der Vorsorgemaßnahmen 
bestimmt und letzten Endes aussagt, welches Risiko be-
handlungswürdig ist (Prenger-Berninghoff 2017; Pohl 2011). 
Sobald das Risiko in der Risikoanalyse aber als behandelbar 
und in der Risikobewertung als behandlungswürdig einge-
stuft wurde, ist zu untersuchen, welche Maßnahmen zu tref-
fen sind, um mögliche Schäden abzuwenden oder zu mini-
mieren (Pohl 2011).

Wobei Menschen bei gleichem Nutzen freiwillig eingegan-
gene Risiken sehr viel leichter akzeptieren, als wenn diese 
von außen aufgezwungen werden (Slovic 1992). Man denke 
hier an die Akzeptanz des vom Rauchen ausgehenden Risi-

2
Einschätzung gesellschaftlicher Gefahren durch ...

3
Einschätzung des persönlichen Nutzens durch ...

Quelle: Risikosurvey Baden-Württemberg 2001 Quelle: Risikosurvey Baden-Württemberg 2001
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kos. Die vom Tabakgenuss ausgelösten möglichen Folgen 
von chronischer Bronchitis, über Arteriosklerose bis hin zu 
Lungenkrebs sind vor allem für Raucher offensichtlich ak-
zeptabel. Von Nichtrauchern, insbesondere risikosensitiven 
Personen, erfolgt dagegen eine starke Ablehnung des Rau-
chens und sogar eine hohe Einschätzung der persönlichen 
Bedrohtheit durch das Passivrauchen. Dem gegenüber steht 
hier allerdings auch eine völlig diametrale Einschätzung des 
persönlichen Nutzens (Zwick und Renn 2002).

Die Bewertung von Gefahren und Nutzen bestimmter Er-
eignisse oder Handlungsweisen unterliegt subjektiven Ein-
schätzungen, die sich über die Zeit, auch durch die Diskus-
sion in der Öffentlichkeit, verändern können.

Die Bewertung der Gefahr, die von Atomkraftwerken aus-
geht, hat sich seit dem Jahr 2001 radikal verändert, vor allem 
ausgelöst durch die Nuklearkatastrophe von Fukushima im 
Jahr 2011 (Spiegel Online 2011). Direkt nach der Katastrophe 
waren rund 60 Prozent der Bevölkerung der Ansicht, dass 
von Atomkraftwerken eine sehr hohe Gefahr ausgehe und 
sie daher so schnell wie möglich stillgelegt werden sollten. 
Die Einschätzung des persönlichen Nutzens nahm gleichzei-
tig, auch dank der eingeleiteten Energiewende, deutlich ab.

Die Nutzung von Smartphones ist dagegen für die meisten 
Menschen inzwischen unverzichtbar geworden und die Zahl 
der Nutzer hat sich in den letzten zehn Jahren verzehnfacht. 
In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Nut-
zeranteil bereits bei über 95 Prozent. Mögliche negative Fol-
gen der Handy-Strahlung für die Gesundheit sind dagegen 
bis heute nicht eindeutig belegt und werden in der Einschät-
zung der meisten Nutzer marginalisiert.

Nicht nur bei freiwillig eingegangenen Risiken ist die Akzep-
tanz größer, sondern auch, wenn die Menschen annehmen, 
die Risiken selbst kontrollieren zu können. Ebenso akzeptie-
ren sie das Risiko einer Vielzahl kleiner Unfälle eher als selte-
ne Katastrophen mit hohen Verlusten.

In Bezug auf einige Gefahren und innerhalb von Fachplanun-
gen und Wissenschaft gibt es bereits erprobte Methoden 
und Verfahren zur Risikoermittlung (s. Beitrag Alfen consult). 
Hier hat sich insbesondere der Bereich Hochwasserschutz 
hervorgetan (s. Beitrag Kirstein/Gollmann). Daneben werden 
Unternehmen dort aktiv, wo sie selbst Handlungsoptionen 
haben und auch ein unternehmerisches Interesse am Erhalt 
der Funktionsfähigkeit besteht. Schließlich sind nicht nur 
politische Krisenfestigkeit, sondern auch die Robustheit der 
Infrastruktursysteme gegenüber Schadensereignissen ein 
wichtiger Standortfaktor für Unternehmen.

Hier sind vor allem die Kritischen Infrastrukturen in den Blick 
zu nehmen, also diejenigen Organisationen und Einrichtun-
gen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemein-
wesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig 
wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen ein-
treten würden (BMI 2019). In Deutschland erwartet die Be-
völkerung vom Staat die Gewährleistung eines hohen Qua-
litätsstandards der Versorgungsicherheit bei Leistungen der 
Daseinsvorsorge. Dieses „blinde“ Vertrauen kann jedoch im 
Falle eines „Dennoch“-Ereignisses, eines Schadensereignis-
ses, das trotz aller Vorsorgemaßnahmen nie gänzlich ausge-
schlossen werden kann, erhebliche Folgen haben (UP-KRITIS).

Der Begriff „Risiko“ findet sich nicht direkt im Raumord-
nungsrecht. Aber auch in der Raumplanung besteht in Be-
zug auf das Thema „Risiko“ Handlungsbedarf, da sie de facto 
in ihrer Arbeit häufig eine Risikobewertung durchführt. Die 
Notwendigkeit zu einer Befassung mit dem Risikoaspekt 
in der Raumordnung ist zudem aus den Grundsätzen zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz und der Herausstellung 
kritischer Infrastrukturen als besonderes Schutzgut ableit-
bar. Dies geschieht sowohl bei der Genehmigung einzelner 
Vorhaben als auch im Rahmen der Aufstellung umfassender 
(Regional-)Pläne. Die dort angewendeten Verfahren werden 
jedoch häufig nicht explizit als Risikobewertung bezeichnet, 

Risiko in der Raumplanung

was einerseits das Potenzial einer vollwertigen Risikobewer-
tung ungenutzt lässt, andererseits aber eine Stärke ist, da 
die Raumplanung nicht nur das Risiko bewertet, sondern in 
ihrer umfassenden Abwägung Risiken und Nutzen berück-
sichtigen kann (Pohl 2011).

Die Raumplanung hat dabei durch ihr Vorgehen sowohl bei 
der Ausweisung von Gefahrenbereichen (z. B. Wertminde-
rung von Immobilien), als auch bei der Nichtausweisung (Si-
cherheitsgefühl) direkte Auswirkungen auf den Bürger. Die 
Implementierung neuer Schutzmaßnahmen, zum Beispiel 
nach einer Katastrophe, kann allerdings „falsche Sicherheit“ 
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vortäuschen. Wenn dann die Schutzmaßnahmen einer neu-
en, größeren Katastrophe nicht gewachsen sind, wird ggf. 
ein größerer Schaden verursacht. Insgesamt kann durch 
derartige Prozesse die Verwundbarkeit einer Gesellschaft 
ansteigen, da das Schadenspotenzial vergrößert werden 
kann (Wanczura 2010). Ein Beispiel sind Wohngebiete oder 
Kritische Infrastrukturen hinter Deichanlagen. Alle Anstren-
gungen konzentrieren sich auf den Schutz und die Verbesse-
rung der Deiche, während im Gebiet hinter den Deichen das 
Risiko einer Überflutung nicht mehr wahrgenommen wird. 
Dadurch werden dort weniger Schutzmaßnahmen getrof-
fen und auch besonders vulnerable Nutzungen erlaubt, was 
bei einem Deichbruch weitreichende Konsequenzen haben 
kann (Greiving 2011). 

Hierin liegt auch eine Schwäche des Kreislaufs im Risiko- 
und Krisenmanagement (s.  Beitrag Esser/Schmitt), der in 
Folge eines Ereignisses dessen Bewältigung, den Wiederauf-
bau und Nachsorge, die Prävention und schließlich die Vor-
bereitung auf ein „neues“ Ereignis vorsieht, aber die Stärke 
des letzten Ereignisses oft zum Maßstab für die Schutzbe-
mühungen nimmt (Pohl 2011). Die bestehenden konzepti-
onellen Ansätze für die Analyse und Bewertung von Risiken 
stoßen auf Grund einer noch unvollständigen Wissensbasis 
häufig an ihre Grenzen (s. Beitrag Greiving). Von den Pla-
nungsträgern und den politischen Entscheidungsträgern 
müssen jedoch andererseits hohe Anforderungen an die 
Bestimmtheit und Belastbarkeit der Grundlagen für Raum-
nutzungsentscheidungen gestellt werden, um diese auch im 
öffentlichen Diskurs aufrecht halten zu können. 

In diesem Heft wird der Begriff „Risiko“ vor allem nach der 
Definition „Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensaus-
maß“ verstanden und angewandt. Dies ist auch die im Be-
völkerungsschutz und in der Katastrophenhilfe verwendete 
Begriffsbestimmung. Die beiden Risikokomponenten im 
Rahmen einer Risikoanalyse ausreichend belastbar zu ermit-
teln, stellt methodisch und empirisch bereits eine große He-
rausforderung dar. Neben der wissenschaftlich-technischen 
Betrachtungsebene und den damit vorhandenen Proble-
men spielt aber auch die kommunikative Ebene eine wich-
tige Rolle: Politik, Behörden und Bevölkerung müssen über 
vorhandene Risiken informiert und für eine risikoorientierte 
Vorsorgeplanung sensibilisiert werden.

Das Wissen über Risiken und deren Bewertung ist dabei 
maßgeblich davon abhängig, wie neu oder alt ein Risiko ist 
und in welcher Weise es in der Öffentlichkeit diskutiert wird. 
Einen solchen gesellschaftlichen Diskurs in der ganzen Brei-
te anzustoßen bzw. zu steuern, erscheint vor dem Hinter-
grund des Tempos, mit dem sich unser Leben zum Beispiel 
durch technische Entwicklungen verändert als Herkulesauf-
gabe. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es auf Bundese-
bene allerdings eine Reihe von Aktivitäten, wie zum Beispiel 
die Gründung des Bundesinstituts für Risikobewertung 
2002, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Kata-

Fazit

strophenhilfe im Jahr 2004, die im Jahr 2009 vom Bundes-
kabinett beschlossene Strategie zum Schutz Kritischer Infra-
strukturen (KRITIS-Strategie) oder das im Jahr 2011 ins Leben 
gerufene Netzwerk Vulnerabilität. Eine sektorübergreifende 
Betrachtung von Risiken wie sie zum Beispiel durch die Risi-
koanalyse BUND vorgenommen wird, erfährt zumindest auf 
der politischen Ebene eine relativ hohe Wahrnehmung und 
Wertschätzung. Die erarbeiteten Ergebnisse finden in der 
Öffentlichkeit jedoch allenfalls begrenzt Gehör. 

Trotz aller Komplexität, die der Bewertung gesellschaftlich 
zu tragender Risiken zugrunde liegt, darf aber nicht der Ein-
druck entstehen oder vermittelt werden, es gebe diese Risi-
ken nicht oder der Staat könne alle negativen Auswirkungen 
vielfältigster Schadensereignisse abfangen. 

In einer sich schnell ändernden Welt sind soziale und wirt-
schaftliche Anpassungen ebenso wie die Anpassung an sich 
ändernde ökologische Bedingungen notwendiger denn je. 
Um diese Anpassungsprozesse erfolgreich zu gestalten, sind 
rationale Debatten über Risiken und die Suche nach gemein-
samen Lösungen nötig. Dass dies leicht ist, würde niemand 
behaupten. Dennoch dürfen Risikodebatten nicht allein den 
wissenschaftlichen Abhandlungen überlassen werden. Sie 
sollten mehr als bisher auch öffentlich geführt werden.
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